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Norm

ABZ §2

ZPO §266 B

ZPO §272 D

1. ZPO § 266 heute

2. ZPO § 266 gültig ab 01.01.1898

1. ZPO § 272 heute

2. ZPO § 272 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Der dem Versicherungsnehmer obliegende Nachweis des Versicherungsfalls, nämlich dass die eine

Herzklappenoperation notwendig machende Erkrankung erst nach Vertragsabschluss ausbrach, wird sehr erschwert,

wenn wie im vorliegenden Fall zwischen Vertragsabschluss und Diagnose der betre:enden, nur langsam sich

entwickelnden und (daher) lange unbemerkt bleibenden Erkrankung ein Zeitraum von mehreren Jahren verstreicht.

Unter solchen Umständen ist dem Versicherungsnehmer aus Gründen der Fairness eine gewisse Beweiserleichterung

zu gewähren. Der Nachweis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit des Entstehens der Erkrankung erst nach

Vertragsabschluss genügt diesfalls.
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